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Öffentliche Bekanntmachung  
 
Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie der Verordnung über 
kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV);  
Erlass einer Allgemeinverfügung zur befristeten Wiederinbetriebnahme von älteren 
Holzfeuerungsanlagen nach der 1. BImSchV aufgrund der Gasmangellage  
 
Im Hinblick auf eine befristete Wiederinbetriebnahme von älteren Holzfeuerungsanlagen 
nach der 1. BImSchV aufgrund der Gasmangellage wird am 18.08.2022 eine Allgemein-
verfügung mit folgendem verfügenden Teil und folgender Rechtsbehelfsbelehrung erlassen:  
 
I. Gemäß §§ 25 und 26 der 1. BImSchV außer Betrieb genommene Holzfeuerungsanlagen 
der 1. BImSchV, die noch nicht abgebaut wurden und für die der Betreiber ein Formular zum 
Vorhalten für den Notbetrieb beim zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
eingereicht hat, dürfen vorübergehend wieder in Betrieb genommen werden.  
 
II. Durch die Wiederinbetriebnahme der Holzfeuerung muss der Betrieb einer vorhandenen 
Gasheizung ganz oder teilweise ersetzt werden.  
 
III. Mit dem Betrieb der Feuerungsanlage darf erst begonnen werden, wenn der Betreiber die 
Aufnahme des Betriebs unter Vorlage des Formulars „Merkblatt und Erklärung zur Stilllegung 
einer Einzelraumfeuerungsanlage für feste Brennstoffe“ oder des Formulars „Merkblatt und 
Erklärung zur Stilllegung einer zentralen Heizungsanlage für feste Brennstoffe“ beim 
Landratsamt Rottal-Inn angezeigt hat.  
 
Mit der Anzeige ist zu bestätigen, dass die Feuerungsanlage lediglich stillgelegt, jedoch noch 
nicht abgebaut wurde. Der Betreiber hat den zuständigen bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger über die Betriebsaufnahme zu unterrichten.  
 
IV. Diese Allgemeinverfügung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31.08.2023 
außer Kraft.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg 
Postanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen.  
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig.  
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Die vollständige Allgemeinverfügung mit Begründung liegt im Landratsamt Rottal-Inn, 
Ringstr. 4 - 7, 84347 Pfarrkirchen, Gebäude 3, Zimmernummer 313, während der  
Öffnungszeiten (Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr, Mo. und Do. 13.30 - 16.00 Uhr) nach 
vorheriger Terminvereinbarung zur Einsicht aus.  
Die vollständige Allgemeinverfügung kann ferner auf der Homepage des 
Landratsamtes Rottal-Inn unter der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ 
eingesehen werden. 
  
Die Allgemeinverfügung gilt ab Inkrafttreten am 01.09.2022 als bekanntgegeben.  
 

 
Pfarrkirchen, 18.08.2022  
Landratsamt Rottal-Inn  
 
Robert Kubitschek  
Abteilungsleiter 
 


